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(4) Die Generaldirektoren der WB sowie der Haupt- 
direktor des Staatlichen Kohlekontors haben Sanktio
nen festzulegen, die sichern, daß planwidrige Bestände 
abgebaut und die Planmäßigkeit der Bestandshaltung 
hergestellt wird.

§ 4
Abrechnung und Kontrolle der Umlaufmittel

(1) Von den Betrieben sind quartalsweise gegenüber 
den WB bzw. dem Staatlichen Kohlekontor nachzu
weisen

— Inanspruchnahme planmäßiger und außerplanmäßi
ger Kredite

— Verschrottungen und Wertminderungen risikobehaf
teter Bestände, die aus Umlaufmitteln finanziert 
werden

— Höhe und Auswirkungen außerplanmäßiger Zinsbe
lastungen

— Finanzierungsanalyse (sofern gefordert).

(2) Die Betriebe haben die Unterlagen über die Kenn
größen für Kontrollen durch die Filialen der Industrie- 
und Handelsbank bereitzuhalten.

(3) In den monatlichen staatlichen Berichterstattungen 
sind die Bestände saldiert'innerhalb der Richtsatzplan
positionen gemäß § 2 Abs. 2 auszuweisen. Planwidrige 
Bestände dürfen nicht in die Saldierung einbezogen wer
den. Die Verpflichtungen zur staatlichen Berichterstat
tung über die materielle Struktur entsprechend der drei
stelligen Grundgliederung der Erzeugnis- und Lei
stungsnomenklatur bleiben davon unberührt.

(4) Die Leiter der Betriebe haben zu überprüfen, in
wieweit die Aufteilung der Kenngrößen für Umlaufmit
tel auf Betriebsbereiche ökonomisch zweckmäßig ist.

(5) Zur Erhöhung der Effektivität der Material- und 
Vorratswirtschaft und zur Optimierung der materiellen 
Umlaufmittel sind die erarbeiteten Kenngrößen als ab
rechenbare Grundlage im sozialistischen Wettbewerb 
zu nutzen.

(6) Die Entwicklung der Umlaufmittel ist in den Be
trieben und WB sowie im Staatlichen Kohlekontor re
gelmäßig zu analysieren und zu kontrollieren. Die Er
gebnisse sind schwerpunktmäßig in den Leitungen der 
Betriebe und übergeordneten Organe sowie in den ge
sellschaftlichen Gremien zu behandeln und Maßnahmen 
zur Verbesserung des Nutzeffektes der Umlaufmittel 
festzulegen.

(7) In den Geschäftsberichten und Rechenschaftslegun
gen ist die Einhaltung der Kenngrößen und des Richt
satzplanes gemäß § 2 Abs. 2 nachzuweisen.

§ 5
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

(2) Die Abrechnung des I. Quartals 1968 hat bereits 
nach den vorstehenden Bestimmungen zu erfolgen.

Berlin, den 26. Februar 1968

Der Minister 
für Grundstoffindustrie
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